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PROBEZEIT

Probezeit muss im Verhaltnis zum Befristungszeitraum stehen

Vereinbaren Sie mit einem Mitarbeiter ein befristetes Arbeitsverhaltnis, gilt ein besonderes Augenmerk auch der Kiindigungsregelung.
Wahrend Sie selbstverstandlich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (und der sonstigen Voraussetzungen) immer fristlos kiindigen
diirfen, ist eine ordentliche Kiindigung nur dann méglich, wenn Sie das ausdriicklich vereinbart haben (§ 15 Abs. 4 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG)). Beabsichtigen Sie zugleich noch die Verkiirzung der Kiindigungsfrist auf 2 Wochen (langstens fiir die ersten 6 Mo-
nate maglich; sog. Probezeit), sollten Sie eine weitere Besonderheit beachten, wie dieser brandaktuelle Fall zeigt.

= Der Fall:

Die Vereinbarung sei dennoch so auszulegen, dass bereits
wahrend des befristeten Probearbeitsverhaltnisses ein
Kiuindigungsrecht bestehen sollte (dies muss fiir ein be-
fristetes Arbeitsverhaltnis explizit vereinbart werden (§ 15
Abs. 4 TzBfG)). Hierfurr galt dann jedoch die normale gesetz-
liche Kiindigungsfrist von 4 Wochen; § 622 Abs. 1BGB.

Ein Arbeitgeber beschaftigte einen Mitarbeiter, dessen Ar-
beitsvertrag u. a. folgende Regelung enthielt:

,§ 1 Beginn des Arbeitsverhdltnisses, Probezeit

1. Der Arbeitnehmer wird ab 01.09.2022 als Serviceberater/
Kfz-Meister eingestellt.

2. Die Einstellung erfolgt zundchst zur Probe bis zum Meine Empfehlung!
28.02.2023. Das Probearbeitsverhdltnis endet, ohne dass es
einer Ktindigung bedarf. Wird das Arbeitsverhdltnis nach Ab-
lauf der Probezeit fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte
Zeit begriindet. Wihrend der Probezeit kann das Arbeitsver-
hdltnis beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen schriftlich ge-

ktindigt werden.”

Entgegen verbreiteter Auffassung hat die Vereinbarung einer
Probezeit keine Bedeutung fur das arbeitgeberseitige Kiindi-
gungsrecht. Sie fihrt im Arbeitsrecht nur zu einer Verkilrzung der
Kiindigungsfrist auf 2 Wochen. Diese kann nach § 622 Abs. 3 Bir-
gerliches Gesetzbuch (BGB) flir einen Zeitraum von bis zu 6 Mona-

ten vereinbart werden.
Mit Schreiben vom 28.10.2022 kiindigte der Arbeitgeber das

Arbeitsverhaltnis zum 11.11.2022. Das Kiindigungsschreiben
wurde von einem Boten am selben Tag gegen 13:00 Uhr in
den Briefkasten des Klagers eingelegt.

Wird fir ein befristetes Arbeitsverhdltnis eine Probezeit verein-
bart, so muss diese im Verhaltnis zu der erwarteten Dauer der Be-
fristung und der Art der Tatigkeit stehen (§ 15 Abs. 3 TzBfG). Eine
ausdrickliche Regelung dahingehend, welche Dauer einer Probe-
zeitim befristeten Arbeitsverhaltnis noch angemessen und damit
zulassig ist, findet sich dagegen nirgends.

Der Arbeitnehmer zog gegen die Kiindigung vor Gericht.
Diese sei unwirksam gewesen, weil im bis zum 28.02.2023
befristeten Arbeitsvertrag keine Kiindigungsmoglichkeit
wirksam vereinbart worden sei. Die dort geregelte Probezeit
habe namlich nicht im Verhaltnis zu der erwarteten Dauer
der Befristung und der Art der Tatigkeit gestanden.

Bis insoweit in der Rechtsprechung bestimmte Leitlinien aufge-
stellt worden bzw. Tendenzen erkennbar sind, wird noch Zeit ins
Land gehen. In der juristischen Literatur gibt es zwar bereits erste
Auffassungen, diese gehen jedoch leider ziemlich weit auseinan-
der, sodass eine verniinftige Orientierung hieran auch nicht mog-
lich ist; vertreten wird insoweit:

§ Das Urteil:

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) gab dem Mitarbeiter nur
teilweise recht. Zwar habe der Arbeitgeber das Arbeits-
verhaltnis nicht wirksam mit einer Zwei-Wochen-Frist be-

- Eine Probezeitdauer von regelmaRig 50 % im Verhaltnis zur

Befristungsdauer bis hin zu maximal 6 Monaten sei angemes-
sen, wobei im Einzelfall Abweichungen in beide Richtungen

aufgrund der Art der Tatigkeit moglich sein sollen,

- eine Probezeit dlrfe nur 25 % der Befristungsdauer betragen,

- die Hochstdauer der Probezeit bei befristeten Arbeitsverhalt-
nissen betrage in jedem Fall weniger als 6 Monate,

- bei einer Befristungsdauer von weniger als 12 Monaten sei eine
Probezeit von 6 Monaten nicht mehr pauschal moglich,

- eine 6-monatige Probezeit sei auch im befristeten Arbeitsver-
haltnis immer angemessen.

enden konnen. Jedoch sei die Kiindigung als ordentliche
Kiindigung mit einer Vier-Wochen-Frist wirksam gewesen.
Das Arbeitsverhaltnis sei deshalb zum 30.11.2022 beendet
worden.

Die Vereinbarung der Probezeit, die eine Zwei-Wochen-Frist
bedeutet hatte, sei in dieser Auspragung unwirksam ge-
wesen. Die vereinbarte Probezeit von 6 Monaten sei unver-
haltnismallig, weil sie ohne besondere Umstande nicht der
gesamten Befristungsdauer entsprechen diirfe. Hier jedoch
habe der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis zunachst auf
die ersten 6 Monate befristet (Probearbeitsverhaltnis) und
zugleich die Moglichkeit der Verkiirzung der Kiindigungs-
frist wahrend der Probezeit wahrgenommen.

Das BAG hielt sich im oben dargestellten Urteil ebenfalls bedeckt
mit Blick auf die Annahme etwaiger absoluter GroRen. Allerdings
wurde deutlich entschieden, dass ohne Hinzutreten besonderer
Umstdnde die Probezeit nicht die gesamte Dauer der Befristung
umfassen diirfe.
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BEFRISTUNG OHNE SACHGRUND

Achten Sie rechtzeitig auf mogliche Vorbeschaftigung!

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ist die kalendermaRige Befristung eines Arbeitsverhaltnisses ohne Vorlie-
gen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von 2 Jahren zuldssig. Bis zu dieser Gesamtdauer ist auch die hochstens 3-malige Verlange-
rung eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags zuldssig. Bei dieser Form der Befristung miissen Sie jedoch vor der Einstellung ein

besonderes Augenmerk auf die Vergangenheit legen!

Uberdies ist besondere Vorsicht bei der Verlingerung einer sachgrundlosen Befristung geboten. Passiert hier ein Fehler, kann das weit-
reichende Konsequenzen haben. Wie Sie beide ,,Problemfelder” sicher umschiffen, zeige ich Ihnen auf den folgenden Seiten dieser Aus-

gabe.

Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist die sachgrundlose Befristung
eines Arbeitsverhaltnisses dann unzulassig, wenn mit demsel-
ben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhaltnis bestanden hat. Unter Berlcksichtigung dieser
gesetzlichen Vorgaben besteht bei der sachgrundlosen Befristung
eine der grofdten Tucken fur Arbeitgeber darin, Gefahr zu laufen,
dass diese aufgrund einer irgendwie gearteten Vorbeschaftigung
des Arbeitnehmers hinfallig ist.

Grundsatz: Jede Vorbeschiftigung ist erst einmal
zu beriicksichtigen

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 2018 entschieden,
dass das Verbot der sachgrundlosen Befristung nach einer Vor-
beschaftigung bei demselben Arbeitgeber grundsatzlich unein-
geschrankt gilt. Damit hat es die jahrelange Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) auf links gedreht. Dieses ging ndm-
lich seit 2011 davon aus, dass eine Vorbeschaftigung dann nicht
mehr zu berlcksichtigen sei, wenn diese im Zeitpunkt der neuen
sachgrundlosen Befristung mehr als 3 Jahre zuriickliege.

TIPP @

In seltenen Ausnahmefallen kann es nach Auffassung des
BVerfG unzumutbar sein, an einem solchen zeitlich unbe-
fristeten Verbot der sachgrundlosen Befristung festzuhal-
ten. Es dirfe keine Gefahr einer Kettenbefristung bestehen
und das unbefristete Arbeitsverhaltnis musse als Regelbe-
schaftigungsform erhalten bleiben.

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit Ja beantworten kénnen,
ist eine sachgrundlose Befristung trotz einer Vorbeschaftigung
zulassig:

1. Liegt die Vorbeschaftigung sehr lang zuriick?

Die Frage, ab wann eine Vorbeschaftigung bereits sehr lang zu-
riickliegt, wurde vom BVerfG nicht naher beantwortet. Das BAG
hat dagegen in mehreren Verfahren seine Tendenzen angedeutet,
wie Sie auf Seite 5 dieser Sonderausgabe von ,Arbeitsrecht
kom-pakt*erfahren.

2. Ist die Vorbeschaftigung ganz anders geartet gewesen?

Eine ganz andere Tatigkeit liegt nur vor, wenn die im neuen Ar-
beitsverhaltnis geschuldete Tatigkeit Kenntnisse und Fahigkeiten

erfordert, die sich wesentlich von denjenigen unterscheiden, die
fir die Vorbeschaftigung erforderlich waren (vgl. BAG, 17.04.2019,
Az.7AZR 323/17).

3. Ist die Vorbeschaftigung von sehr kurzer Dauer gewesen?

Das BAG hat diesbezliglich bereits ausgefiihrt, dass eine Vor-
beschaftigung von einer Dauer von mehr als 6 Monaten nicht
mehr als sehr kurz anzusehen ist. Dann namlich setze bereits
der allgemeine Kiindigungsschutz ein (vgl. BAG, 15.12.2021,
Az. 7 AZR 530/20).

Fur nicht mehr sehr kurz erachtet die Rechtsprechung auch eine
Beschaftigung von knapp 5 Monaten (vgl. LAG Baden-W(irttem-
berg, 11.03.2020, Az. 4 Sa 44/19).

TIPP @

Die Richter orientieren sich bei der Einordnung als sehr kurz
oder nicht mehr sehr kurz vor allem an den Werten der ge-
ringfligigen Beschaftigung (max. 2 Monate bzw. frither 3
Monate). Die Dauer des Arbeitsverhaltnisses von hochstens
3 Monaten stelle im Vergleich zur zuldssigen Gesamtdauer
einer sachgrundlosen Befristung von 24 Monaten gerade
1/8 dar (vgl. BAG, 15.12.2021, Az. 7 AZR 530/20).

4. Hat es sich bei der Vorbeschaftigung um kein Arbeitsverhalt-
nis gehandelt?

Bei dem Vorbeschaftigungsverhdltnis muss es sich um ein Ar-
beitsverhaltnis gehandelt haben. Vorherige andere Vertragsver-
haltnisse mit dem Arbeitnehmer stehen einer sachgrundlosen
Befristung nicht entgegen. Auch Arbeitnehmer, die mit Ihrem
Betrieb schon friiher ,in Beriihrung gekommen® sind, kdnnen Sie
also ohne Sachgrund befristet einstellen, wenn:

- der Mitarbeiter in Ihrem Betrieb zuvor als Leiharbeitnehmer
(Voraussetzung: wirksame Arbeitnehmertiberlassung!) einge-
setzt worden ist,

- zwischen lhnen zuvor ein Berufsausbildungsverhaltnis bestan-
den hat,

- der Arbeitnehmer vorher als freier Mitarbeiter oder aufgrund
eines Werkvertrags in lhrem Unternehmen tatig war, ein Prak-
tikum absolviert hat oder

- erfriher bei einem Unternehmen beschaftigt war, das mit
lhrem jetzigen Unternehmen verschmolzen worden ist.

KALENDERWOCHE 15-16|2025



VORBESCHAFTIGUNG

Sie diirfen zukiinftige Arbeitnehmer dazu befragen

Wie bereits auf Seite 3 dieser Ausgabe festgestellt, beriicksichtigt die herrschende Rechtsprechung mit Blick auf eine mogliche
Unzulds-sigkeit einer sachgrundlosen Befristung also auch Vorbeschaftigungen, die weit langer als 3 Jahre zuriickliegen. Als
Arbeitgeber kann es da schon schwierig werden, sicher herauszufinden, ob der betroffene Arbeitnehmer nicht bereits vor vielen Jahren
mal im Unternehmen beschaftigt wurde. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob man als Arbeitgeber auf das diesbeziigliche

Wissen des Arbeitneh-mers abstellen darf.

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) muss der Ar-
beitgeber die Daten nicht notwendig selbst vorhalten. Verfugt er
nicht selbst Uber die notwendigen Daten, steht ihm vor dem Ab-
schluss des sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags ein Frage-
recht hinsichtlich einer Vorbeschaftigung zu.

TIPP @

Tauscht Sie der Bewerber Uber eine Vorbeschaftigung, kon-
nen Sie den unwirksam sachgrundlos befristeten Arbeits-
vertrag anfechten (BAG, 23.01.2019, Az. 7 AZR 161/15). Nach
Auffassung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Baden-Wiirt-
temberg gilt zudem: Beantwortet der Arbeitnehmer eine
ihm gestellte Frage nach einer Vorbeschaftigung falsch,
kann sich der Arbeitnehmer nicht auf die Unwirksamkeit
der Befristung berufen (11.03.2020, Az. 4 Sa 44/19).

ACHTUNG 4

Eine Vertragsklausel, mit welcher der Arbeitnehmer be-
statigt, bisher keine Vorbeschaftigung beim Arbeitgeber
absolviert zu haben, wird dagegen grundsatzlich als un-
wirksam angesehen (LAG Baden-Wirttemberg, 11.03.2020,
Az.4 Sa 44/19). Setzen Sie daher besser auf eine personliche
Befragung unter Zeugen im Bewerbungsverfahren.

Aktuelle Rechtsprechung: 20 Jahre reichen nicht

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat als eine Ausnahme
zum Vorbeschaftigungsverbot die Falle beschrieben, in denen die
Vorbeschaftigung bereits sehr lang zuriickliegt. Welche Zeitspan-
ne sich die Richter dabei vorstellten, lielen sie hingegen offen.
Letzteres muss nun von der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung
beantwortet werden. In mehreren Urteilen I3sst das BAG zumin-
dest eine Tendenz erkennen.

1. Nicht ausreichend: weniger als 20 Jahre

Als nicht sehr lang bewertete das BAG z. B. Zwischenzeitraume
von weniger als 20 Jahren: z. B. 8 Jahre (23.01.2019, Az. 7 AZR 733/16)
und 15 Jahren (17.04.2019, Az. 7 AZR 323/17). Das BAG geht davon
aus, dass eine sehr lange Zeitdauer bei einem vorhergehenden Ar-
beitsverhaltnis zumindest dann nicht vorliegen kann, wenn dieses
maximal 20 Jahre in der Vergangenheit liegt. Die Richter begrin-
den diese Auffassung mit der gesetzgeberischen Wertung des
§ 622 Abs. 2 Nr. 7 Biirgerliches Gesetzbuch. Nach dieser Regelung
konne ein Arbeitnehmer sich durch eine langere Betriebszugeho-

rigkeit—bis 20 Jahre —noch einen hoheren Bestandschutz in Form
von langeren Klindigungsfristen erwerben.

2. Ausreichend: 22 Jahre

Als ausreichend lang stufte das BAG jedoch einen Zwischenzeit-
raum von 22 Jahren ein (21.08.2019, Az. 7 AZR 452/17). Dies be-
grundeten die Richter neben der obigen Darlegung auch damit,
dass ein Erwerbsleben bei typisierender Betrachtung mindestens
40 Jahre umfasse. Es ware keine Ausnahme mehr vom Regelbild
der langfristigen und dauerhaften Beschaftigung, wenn die Zwi-
schenzeitraume zwischen Vorbeschaftigung und neuer befriste-
ter Beschaftigung so kurz waren, dass mehr als 2 sachgrundlose
Befristungen bei demselben Arbeitgeber moglich sind.

Praxisfall: Vorbeschiftigung von 8 Wochen vor
13 Jahren kann vernachlassigt werden

(= DerFall:

Ein Arbeitnehmer war bei seinem Arbeitgeber bereits
vom 21.06.2004 bis 14.08.2004 als Aushilfe tatig. Als der
Arbeitgeber im Frihjahr 2017 befristete Aushilfen zur
Selbsteinstellung (keine Leiharbeit) suchte, bewarb der
Arbeitnehmer sich auf diese Stelle. Das befristete Aushilfs-
arbeitsverhaltnis startete am 01.09.2017 und lief insgesamt
bis zum 31.08.2019.

Nachdem die Befristung auslief, klagte der Arbeitnehmer
auf den Fortbestand des Arbeitsverhaltnisses. Eine sach-
grundlose Befristung sei wegen der Vorbeschaftigung nicht
wirksam gewesen.

§ Das Urteil:

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) liel} den Arbeitnehmer
mit dieser Begriindung abblitzen. Die vom Arbeitnehmer
angeflhrte Vorbeschaftigung habe der sachgrundlosen
Befristung nicht entgegenstanden. Das sogenannte Vor-
beschaftigungsverbot finde nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) dort seine Grenze, wo die Be-
rucksichtigung fur die Vertragsparteien unzumutbar ware
(BVerfG, 06.06.2018, Az. 1BvL 7/14,1BVR 1375/14).

Ein solcher Fall Iage hier vor, weil es sich bei dem Arbeits-
verhaltnis von 8 Wochen im Sommer 2004 um ein solches
von nur sehr kurzer Dauer gehandelt habe (BAG, 15.12.2021,
Az.7 AZR 530/20).
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VERLANGERUNG

So schlieRen Sie lhre Befristungsverlangerung rechtssicher ab

Ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhaltnis kann bis zur Hochstdauer von 2 Jahren insgesamt 3-mal verlangert werden. Hierbei gilt es
vor allem, rechtzeitig zu handeln! Verschlafen Sie den richtigen Zeitpunkt, kann das namlich fatale Folgen haben.

Verlangerung der sachgrundlosen Befristung: Uberblick: Diese Ausnahmen bestehen

Zeitpunkt ist das A & O!

Ausnahmen bestehen nur, wenn

Wenn Sie eine sachgrundlose Befristung verlangern wollen, muss
dies unbedingt innerhalb der laufenden Befristung geschehen.
Eine Verlangerung, die erst nach Ablauf des urspriinglichen Be-
fristungsendes —auch bei nur einer Sekunde (!) — vereinbart wird,
stellt eine erneute befristete Anstellung dar.

ACHTUNG

- die Parteien bereits zuvor tatsachlich eingetretene Anderun-
gen in den neuen Arbeitsvertrag libernehmen, z. B. den Ver-
trag an geanderte Kollektivvertrage oder Rechtslage anpassen
(BAG, 24.02.2021, Az. 7 AZR 108/20).

- die Vertragsbedingungen bereits zuvor einvernehmlich gean-

} dert oder auch vereinbart worden waren, wenn der Arbeitneh-

mer in einem unbefristeten Arbeitsverhaltnis gestanden hatte
(BAG, 23.08.2006, Az. 7 AZR 12/06).

- der Arbeitgeber die fraglichen Arbeitsbedingungen gegenuber
allen Mitarbeitern geandert hat und deshalb bereits ein
Anspruch aus Gleichbehandlungsgrundsatzen besteht, z. B. bei
einer allgemeinen Lohnerhohung.

- der Arbeitnehmer einen Anspruch auf die Vertragsanderung
hat.

Die Befristung dieses neu begriindeten Arbeitsverhaltnis-
ses ware jedoch wegen des vorher bestehenden nur wirk-
sam, wenn Sie dafuir einen Sachgrund benennen kénnen.
Ist ein solcher nicht gegeben, liegt automatisch ein unbe-
fristetes Arbeitsverhaltnis vor.

TIPP @

N Beispiel:

Verhindern Sie mit einer verniinftigen Terminplanung, dass
durch eine verspatete Verlangerung eines befristeten Ar-
beitsverhaltnisses ein unbefristetes Arbeitsverhdltnis ent-
steht.

Denken Sie stets daran, dass die Verlangerungsvereinba-

Eine Verlangerung soll z. B. dann wirksam sein, wenn eine
erhohte Arbeitszeit vereinbart wird, um einem Anspruch
des Arbeitnehmers nach § 9 TzBfG Rechnung zu tragen
(BAG, 24.02.2021, Az. 7 AZR 108/20). Dazu muss der Arbeit-
nehmer aber bereits zuvor oder anlasslich der Vereinba-
rung der Verlangerung ein Erhéhungsverlangen geltend

rung spatestens am letzten Tag des vorangegangenen Ar-
beitsverhaltnisses von beiden Parteien unterzeichnet sein
muss!

gemacht haben, dem der Arbeitgeber in dem Folgevertrag
mit der Veranderung der Arbeitszeit Rechnung tragt (BAG,
16.01.2008, Az. 7 AZR 603/06).

Grundsatz: Verlangerungsvereinbarung heif3t nur

Hi hieben der Dauor! Musterformulierung: Befristungsverlingerung
inausschieben der Dauer!

Um einer moglichen Unwirksamkeit der Verlangerung und damit
der eventuellen Begriindung eines unbefristeten Arbeitsverhalt-
nisses vorzubeugen, sollten Sie die Verlangerungsvereinbarung
ausschliefRlich auf das Hinausschieben des Beendigungszeit-
punkts beschranken. Etwaige Anderungen sonstiger Arbeits-
bedingungen konnen Sie sowohl vor als auch nach der Verlange-
rungsvereinbarung unproblematisch vereinbaren.

Die Verlangerung darf sich inhaltlich nur auf die Dauer des Ar-
beitsverhaltnisses beziehen. Dagegen mussen die Ubrigen Ar-
beitsbedingungen grundsatzlich unverandert bleiben. Das gilt
selbst dann, wenn sich die Anderungen fur den Arbeitnehmer als
glnstiger erweisen.

Das BAG vertritt hier eine sehr restriktive Auffassung!
Die Formulierung des Verlangerungsvertrags konnte dement-

Eine Verlangerung im Sinne der Vorschrift soll sogar dann unwirk- sprechend folgendermaRen aussehen:

sam sein, wenn

- die Arbeitsvertragsparteien davon absehen, in den Folgever-
trag ein besonderes Klindigungsrecht des Arbeitgebers (§ 15
Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)) aufzunehmen,
welches im urspriinglichen Vertrag noch enthalten war (BAG,
20.02.2008, Az. 7 AZR 786/06) oder

- die Anderung der Arbeitsvertragsbedingungen auf Wunsch
oder Anregung des Arbeitnehmers erfolgt (BAG, 24.02.2021,
Az.7 AZR 108/20).

Us

Der zwischen den Parteien ... am ... geschlossene Arbeitsver-
trag in der Fassung des Anderungsvertrags vom ... (nur falls
Sie zwischenzeitlich Anderungen vereinbart haben) wird zu
im Ubrigen unverinderten Arbeitsbedingungen liber das ver-
einbarte Befristungsende hinaus nunmehr bis zum ... befris-
tet verldngert.

Verlangerungsvertrag
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Musterformulierung: Verlängerungsvertrag



Die Formulierung des Verlängerungsvertrags könnte dement sprechend folgendermaßen aussehen: 





Verlängerungsvertrag





Der zwischen den Parteien … am … geschlossene Arbeitsvertrag in der Fassung des Änderungs-vertrags vom … (nur falls Sie zwischenzeitlich Änderungen vereinbart haben) wird zu im Übrigen unveränderten Arbeitsbedingungen über das ver einbarte Befristungsende hinaus nunmehr bis zum … befristet verlängert.  



...							...

Ort, Datum 						Ort, Datum



...							... 

Unterschrift Arbeitgeber				Unterschrift Arbeitnehmer
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Musterfromulierung: Verlängerungsvertrag


BEFRISTUNG MIT SACHGRUND

Auf einem Blick: Diese Sachgriinde konnen Sie heranziehen

Neben der zeitlich begrenzten sachgrundlosen Befristung sieht das Gesetz die Moglichkeit der Befristung auch dann vor, wenn Sie fiir
diese einen sogenannten Sachgrund haben. In § 14 Abs. 1Satz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) werden diesbeziiglich eine Reihe
von moglichen Sachgriinden aufgezahlt. Die Aufzahlung ist jedoch nicht abschlieBend, wie Sie im folgenden Beitrag erfahren werden.

Gesetzlich vorgesehene Sachgriinde

1. Es besteht ein nur vorlibergehender Mehrbedarf an
Arbeitskraften.

2. Die Beschaftigung erfolgtim Anschluss an ein Studium
oder eine Ausbildung.

3. Die Vertretung eines anderen Mitarbeiters (z. B. wegen
Krankheit/Elternzeit).

4. Die Befristung erfolgt wegen der Eigenart der Arbeits-
leistung (z. B. bei Schauspielern).

5. Die Befristung dient der Erprobung.

6. Die Befristung beruht auf in der Person des Arbeitneh-
mers liegenden Griinden.

7. Der Arbeitnehmer wird aus Haushaltsmitteln vergtitet,
die haushaltsrechtlich fur eine befristete Beschafti-
gung bestimmt sind, und wird entsprechend beschaf-
tigt.

8. Die Befristung beruht auf einem gerichtlichen Ver-
gleich.

Nichtgeregelte Befristungsgriinde

Auch folgende, in § 14 Abs. 1 TzBfG nicht genannte, Sachgriinde
wurden von den Arbeitsgerichten bereits als zulassig anerkannt:

- Die befristete Wiedereinstellung eines zuvor alkoholkranken
Arbeitnehmers, um nach abgeschlossener Entziehungskur die
Ruckfallgefahr zu erproben (LAG Koln, 24.08.2007,

Az.11Sa 250/07).

- Befristung, um den Zeitraum bis zur Arbeitsaufnahme eines
anderen, unbefristet neu eingestellten Arbeitnehmers zu lber-
briicken. Voraussetzung ist, dass mit dem neuen Arbeitnehmer
bereits eine vertragliche Bindung vorliegt. Gleiches gilt bei der
Ubernahme von Azubis. Hier geniigt es, wenn die Ubernahme
in ein Arbeitsverhaltnis konkret beabsichtigt ist.

- Befristung des Arbeitsverhaltnisses bis zum Erreichen der
Regelaltersrente (vgl. hierzu auch § 41 Sozialgesetzbuch V).

Ihre Wahl zwischen Zeit- und Zweckbefristung

Wahrend die sachgrundlose Befristung naturgemal? nur als Zeit-
befristung (kalenderméaRig bestimmt) ausgestaltet werden kann,
ist die Befristung mit Sachgrund als Zeit- und Zweckbefristung
moglich. Eine Zeitbefristung liegt vor, wenn das Arbeitsverhaltnis
mit Ablauf einer kalendermaRig bestimmten Frist sein Ende fin-
den soll. RegelmaRig endet das Arbeitsverhaltnis am letzten Tag
um 24.00 Uhr. Die sogenannte Zweckbefristung hingegen orien-
tiert sich nicht am Kalender. In diesem Fall wird kein kalenderma-
Riges Ende bestimmt. Vielmehr lauft die Befristung hier, bis ein
bestimmtes Ereignis, der Wegfall des Sachgrunds, eintritt.

ACHTUNG 4

Bei einer Zweckbefristung endet die Befristung niemals au-
tomatisch! Vielmehr ist Ihr Zutun erforderlich.

TIPP @

Um sicherzugehen, dass auch diese Befristung spatestens
nach einer bestimmten Zeit automatisch endet, empfiehlt
sich eine Kombination aus Zeit- und Zweckbefristung. Hier-
flirkonnen Sie diese Formulierung verwenden:

Beginn und Ende des Arbeitsverhaltnisses

Der Arbeitnehmer wird ab dem 01.04.2025 befristet fuir die
Dauer der Arbeitsunfihigkeit des erkrankten Mitarbeiters ...
als Vertretung eingestellt. Das Arbeitsverhdltnis endet mit
der Arbeitsfdahigkeit von .., ohne dass es einer Ktindigung be-
darf, spatestens jedoch am 30.11.2025.

Checkliste: Ende der Zweckbefristung

Wahrend bei der Zeitbefristung das konkrete Ende kalendermaRig
festgeschrieben ist, bedarf es bei der Zweckbefristung mehrerer
Voraussetzungen. Wenn Sie alle Fragen dieser Checkliste mit Ja
beantworten, ist Ihr Arbeitsverhaltnis sicher beendet worden:

JA  NEIN @g

Haben Sie fur die Zweckbefristung einen sachli-
chen Grund, z. B. die Vertretung einer Stammar-
beitskraft oder vortibergehenden Mehrbedarf?

Ist das vereinbarte Ereignis, mit dem das
Arbeitsverhaltnis enden soll, objektiv eingetre-
ten (z. B.Rlickkehr des Vertretenen)?

Haben Sie dem Mitarbeiter den Zeitpunkt der
Zweckerreichung schriftlich mitgeteilt?

Erfolgte die Unterrichtung unverziiglich nach
Eintritt der Zweckerreichung?

Sind seit dem Zugang Ihrer Mitteilung mindes-
tens 2 Wochen vergangen und ist Zweckerrei-
chungeingetreten?

Wurde der Mitarbeiter nach Ablauf der 2
Wochen bzw. nach der Zweckerreichung (je
nach dem, was spater liegt!) nicht weiterbe-
schaftigt?
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Checkliste: Ende der Zweckbefristung



Während bei der Zeitbefristung das konkrete Ende kalendermäßig festgeschrieben ist, bedarf es bei der Zweckbefristung mehrerer Voraussetzungen. Wenn Sie alle Fragen dieser Checkliste mit Ja beantworten, ist Ihr Arbeitsverhältnis sicher beendet worden:



		

		JA

		NEIN



		Haben Sie für die Zweckbefristung einen sachlichen Grund, z. B. die Vertretung einer Stammarbeitskraft oder vorüber-gehenden Mehrbedarf?

		☐		☐

		Ist das vereinbarte Ereignis, mit dem das Arbeitsverhältnis enden soll, objektiv eingetreten (z. B. Rückkehr des Vertre-tenen)?

		☐		☐

		Haben Sie dem Mitarbeiter den Zeitpunkt der Zwecker-reichung schriftlich mitgeteilt?

		☐		☐

		Erfolgte die Unterrichtung unverzüglich nach Eintritt der Zweckerreichung?

		☐		☐

		Sind seit dem Zugang Ihrer Mitteilung mindestens 2 Wochen vergangen und ist Zweckerreichung eingetreten?

		☐		☐

		Wurde der Mitarbeiter nach Ablauf der 2 Wochen bzw. nach der Zweckerreichung (je nach dem, was später liegt!) nicht weiterbeschäftigt?

		☐		☐
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Checkliste: Ende der Zweckbefristung
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Musterformulierung: Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses



Um sicherzugehen, dass auch diese Befristung spätestens nach einer bestimmten Zeit automatisch endet, empfiehlt sich eine Kombination aus Zeit- und Zweckbefristung. Hierfür können Sie diese Formulierung verwenden:



Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses



Der Arbeitnehmer wird ab dem 01.04.2025 befristet für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit des erkrankten Mitarbeiters … als Vertretung eingestellt. Das Arbeitsverhältnis endet mit der Arbeitsfähigkeit von …, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens jedoch am 30.11.2025.





...

(Ort, Datum) 



...							...

(Unterschrift Arbeitgeber) 				(Unterschrift Arbeiternehmer)
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Musterformulierung: Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses


VORUBERGEHENDER BEDARF & ERPROBUNG

Mehrbedarf: BloRe Ungewissheit reicht nicht aus!

Nach § 14 Abs. 1Satz 2 Nr. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz kann ein Arbeitsverhaltnis befristet werden, wenn der betriebliche Bedarf an
der Arbeitsleistung nur voriibergehend besteht. Voraussetzung ist, dass nur zeitlich abgegrenzte Aufgaben wahrgenommen werden
sollen und anschlieBend kein weiteres Personal mehr benétigt wird, weil mit gleichartigen Arbeiten nicht mehr gerechnet werden kann.

Spatestens, wenn es nach Erreichen des geplanten Befristungsen-
des zu einem Rechtsstreit kommen sollte, missen Sie als Arbeit-
geber eine schliissige Prognose und deren zugrunde liegenden
Tatsachen darlegen und ggf. beweisen. Dann mussten Sie darle-
gen, dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender
Sicherheit zu erwarten war, dass fur die Beschaftigung des Arbeit-
nehmers Uber das vereinbarte Vertragsende hinaus kein Bedarf
bestehen wird. Darauf, dass der Bedarf dann tatsachlich wegge-
fallen ist, kommt es nicht an!

Keine Befristung bei Dauer- oder Pflichtaufgaben

Der vorlibergehende Bedarf an der Arbeitsleistung kann auf einer
zeitweise ibernommenen Sonderaufgabe oder im Bereich der
Daueraufgaben des Arbeitgebers voriibergehend angestiegenen
Arbeitsmenge, fiir deren Erledigung das vorhandene Stammper-
sonal nicht ausreicht (z. B. Weihnachtsgeschaft), beruhen. Dies ist
z. B. nicht der Fall bei Tatigkeiten, die der Arbeitgeber im Rahmen
des von ihm verfolgten Betriebszwecks dauerhaft wahrnimmt
oder zu deren Durchfiihrung er verpflichtet ist. Fiir eine zulassige
Befristung genuigt es demnach nicht, dass

- Sie dem Arbeitnehmer eine Daueraufgabe nur vortibergehend
ubertragen mochten,

- der kiinftige Arbeitsbedarf lediglich ungewiss ist (die Unge-
wissheit Uber die weitere wirtschaftliche Entwicklung gehort
zum unternehmerischen Risiko des Arbeitgebers),

- der befristete Arbeitsplatz spater mit einem Leiharbeitnehmer
besetzt werden soll. In diesem Fall entfallt die Beschaftigungs-
moglichkeit im Betrieb gerade nicht, sie besteht vielmehr fort.

Beispiele fiir voriibergehenden Mehrbedarf

In folgenden Fallen ist eine Befristung wegen nur vorlibergehen-
den Bedarfs gerechtfertigt:

- Bewaltigung projektbezogener Arbeiten,

- Einstellung von Aushilfen fiir Arbeitsspitzen (nicht Daueraus-
hilfen und ,Springer”),

- Saisonarbeiten (z. B. in der Landwirtschaft oder Gastronomie),

- einmalige Arbeitsanfalle (z. B. wegen Ausverkaufs, Inventur
oder Umstellung auf EDV),

« absehbarer Minderbedarf nach der Inbetriebnahme einer
neuen Anlage,

- vorhersehbarer Personaltiberhang wegen anstehender
Betriebs(teil)schlieBung.

Zusammenhang zwischen Mehrbedarf und Ein-
stellung muss bestehen

Die Wirksamkeit einer Befristung wegen eines vorlibergehenden
Bedarfs an der Arbeitsleistung setzt des Weiteren voraus, dass der
Arbeitnehmer gerade zur Deckung dieses Mehrbedarfs eingestellt
wird. Dies erfordert jedoch nicht, dass der befristet beschaftigte
Arbeitnehmer in dem Bereich eingesetzt wird, in dem der Mehr-
bedarf entstanden ist. Es gentigt vielmehr, wenn zwischen dem
zeitweilig erhéhten Arbeitsanfall und der befristeten Einstellung
ein vom Arbeitgeber darzulegender ursachlicher Zusammenhang
besteht. Sie sind also nicht gehindert, die vorhandene Arbeits-
menge zu verteilen, die Arbeitsorganisation zu andern oder die zu-
satzlichen Arbeiten anderen Arbeitnehmern zuzuweisen.

Erprobung: Langer als 6 Monate nur ausnahmsweise

Die Ublicherweise in der Arbeitswelt vorkommende Probezeit be-
deutet nichts anderes als eine Verkiirzung der Kindigungsfrist auf
2 Wochen (vgl. § 622 Abs. 3 Biirgerliches Gesetzbuch).

Eine solche Vereinbarung im Arbeitsvertrag darf Gber 6 Monate
nicht hinausgehen. Innerhalb dieses Zeitraums finden auch die
meisten Regelungen des Kiindigungsschutzgesetzes noch keine
Anwendung, sodass Sie keinen Kiindigungsgrund bendtigen (sog.
Wartezeit).

Sind Sie als Arbeitgeber dagegen der Ansicht, dass dieser Zeitraum
im Einzelfall nicht ausreichen wird, konnen Sie unter bestimmten
Voraussetzungen auch eine Befristung zur Erprobung ins Auge
fassen (vgl. § 14 Abs. 1Satz 2 Nr. 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz).

Aber Achtung: Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts muss
die Erprobungszeit im Verhaltnis zur Tatigkeit stehen, was regel-
malig nur bei 6 Monaten der Fall sei. Langere Befristungszeiten
erfordern besondere Umstande. Dies konnen etwa erhebliche
Veranderungen in Bezug auf die Tatigkeit sein oder spezifische Be-
sonderheiten des Arbeitnehmers. Die Tatsachen, dass Sie mit der
bisherigen Leistung des Arbeitnehmers nicht zufrieden sind oder
er eine anspruchsvolle Tatigkeit ausfihrt, genligen jedoch nicht.
Griinde fiir eine langere Erprobung kénnen sein, dass die Tatig-
keit sich im Laufe der ersten 6 Monate erheblich verandert hat
oder eine abschlieRende Beurteilung aus erheblichen Griinden,
wie z. B. langerer Krankheit des Arbeitnehmers oder erheblicher
Einarbeitungsprobleme, noch nicht méglich war.
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VERTRETUNG

Vertretene(r) muss sehr wahrscheinlich zuriickkehren

Einer der ebenfalls mit am haufigsten in Betracht kommenden Sachgriinde fiir eine Befristung ist die Vertretung. Auch hier kommt es
entscheidend auf eine Prognose an. Das heil3t, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses muss —zumindest im Kopf des Arbeitgebers —festste-
hen, dass der Vertretene an seinen Arbeitsplatz zuriickkehren wird. Ist das ausgeschlossen, konnen Sie diesen Sachgrund nicht verwen-
den! Fragen mit Blick auf die Zuldssigkeit ergeben sich aufRerdem vor allem dort, wo der befristet Beschiftigte nicht dieselben, sondern

andere Aufgaben ausfiihrt.

Uberblick: Hauptanwendungsfille in der Praxis
In der Praxis kommen vor allem Vertretungen fur die Dauer

- des Beschaftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz,

- der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz,

- einer Langzeiterkrankung,

« der Freistellung eines Mitarbeiters wegen Mitgliedschaft im
Betriebsrat oder

- eines Sonderurlaubs einer Stammkraft

vor. Nicht erforderlich ist, dass der Vertretene vollstandig an sei-
ner Arbeitsleistung gehindert ist. Es kann z. B. auch eine Kombi-
nation verschiedener Verhinderungsgriinde genligen, wie z. B. der
Arbeitszeitreduzierung und Abordnung desselben Mitarbeiters
auf eine Teilzeitstelle (BAG, 12.04.2017, Az. 7 AZR 436/15).

Ihre Optionen: Die gedankliche Zuordnung kann
geniigen

Der Standardfall und am unproblematischsten ist sicherlich die
unmittelbare Vertretung des ausfallenden Mitarbeiters. Dies be-
deutet, der Vertreter Ubernimmt direkt die Aufgaben des Vertre-
tenen auf dessen Arbeitsplatz.

Dartiber hinaus halt das Bundesarbeitsgericht (BAG) aber grund-
satzlich noch 2 Alternativen zur unmittelbaren Vertretung fir zu-
lassig:

1. Mittelbare Vertretung: Die Aufgaben des zeitweilig ausgefal-
lenen Mitarbeiters werden einem dritten Mitarbeiter tber-
tragen und die Aufgaben des dritten Mitarbeiters ibernimmt
der befristet eingestellte Beschaftigte.

TIPP @

Nehmen Sie den Ausfall eines Mitarbeiters zum Anlass, die
Aufgaben im Betrieb neu zu verteilen bzw. umzuorganisie-
ren, mussen Sie zunachst die bisher dem vertretenen Mit-
arbeiter Ubertragenen Aufgaben darstellen. Anschliel3end
ist dann die Neuverteilung dieser Aufgaben auf einen oder
mehrere andere Mitarbeiter zu schildern. Schlief3lich ist dar-
zulegen, dass sich die dem Vertreter zugewiesenen Tatig-
keiten aus der geanderten Aufgabenzuweisung ergeben.

2. Gedankliche Vertretung: Dem befristet Beschaftigten wer-
den ohne tatsdchliche Neuverteilung der Arbeitsaufgaben
Tatigkeiten Ubertragen, die der vertretene Arbeitnehmer nie

ausgelibt hat. Hierbei muss der Arbeitgeber rechtlich kraft
Direktionsrechts und tatsachlich (fachlich) in der Lage sein,
dem vorubergehend abwesenden Arbeitnehmer im Fall sei-
ner Anwesenheit die dem Vertreter zugewiesenen Aufgaben
zu Ubertragen. Notwendig, aber auch ausreichend ist dann,
dass zwischen dem zeitweiligen Ausfall eines Mitarbeiters
und dem dadurch hervorgerufenen vorlbergehenden Vertre-
tungsbedarf einerseits und der befristeten Einstellung ande-
rerseits ein Kausalzusammenhang besteht. Diesen ursach-
lichen Zusammenhang mussen Sie als Arbeitgeber spates-
tens in einem Gerichtsprozess im Einzelnen darlegen.

Checkliste: lhre Vertretungsbefristung

Vor Abschluss eines befristeten Arbeitsverhaltnisses sollten Sie
zumindest gedanklich samtliche Punkte durchgehen, um zu ver-
meiden, dass durch einen Fehler doch ein unbefristetes Arbeits-
verhaltnis entsteht. Wenn Sie alle Fragen der folgenden Checkliste
mit Ja beantworten, ist die Befristung zur Vertretung rechtssicher
vereinbart und durchgeftihrt:

A NEIN @@

Fallt Ihr Stammmitarbeiter nur voriibergehend
aus (z. B.wegen Krankheit, Elternzeit etc.) und
kehrt er voraussichtlich zuriick? Im Zeitpunkt
des Abschlusses des befristeten Arbeitsverhalt-
nisses muss eine nachvollziehbare Prognose zu
diesem Ergebnis kommen.

Ubernimmt der Vertreter unmittelbar/mittel-
bar die Tatigkeiten der Stammarbeitskraft oder
konnten Sie rechtlich die ausfallende Stamm-
kraft bei ihrer Riickkehr auch im Arbeitsbereich
des Vertreters einsetzen (gedankliche Zuord-
nung)?

Wurde die Befristung schriftlich vereinbart?

Haben Sie unabhangig vom Vertretungsfall ei-
nen Zeitpunkt vereinbart, zu dem das Arbeits-
verhaltnis endgiiltig enden soll? Am besten ist
immer eine Kombination aus Zeit- und Zweck-
befristung (siehe dazu die Musterformulierung
auf Seite 4 unten dieser Ausgabe).

Ist festgelegt, dass spatestens mit Riickkehr des
vertretenen Mitarbeiters das Arbeitsverhaltnis
enden wird?
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Checkliste: Ihre Vertretungsbefristung



Wenn Sie alle Fragen der folgenden Checkliste mit Ja beantworten, ist die Befristung zur Vertretung rechtssicher vereinbart und durchgeführt:



		

		JA

		NEIN



		Fällt Ihr Stammmitarbeiter nur vorübergehend aus (z. B. wegen Krankheit, Elternzeit etc.) und kehrt er voraus-sichtlich zurück? Im Zeitpunkt des Abschlusses des befris-teten Arbeitsverhältnisses muss eine nachvollziehbare Prog-nose zu diesem Ergebnis kommen.

		☐		☐

		Übernimmt der Vertreter unmittelbar/mittelbar die Tätig-keiten der Stammarbeitskraft oder könnten Sie rechtlich die ausfallende Stammkraft bei ihrer Rückkehr auch im Arbeits-bereich des Vertreters einsetzen (gedankliche Zuordnung)?

		☐		☐

		Wurde die Befristung schriftlich vereinbart?

		☐		☐

		Haben Sie unabhängig vom Vertretungsfall einen Zeitpunkt vereinbart, zu dem das Arbeitsverhältnis endgültig enden soll? Am besten ist immer eine Kombination aus Zeit- und Zweckbefristung (siehe dazu die Musterformulierung auf Seite 4 unten dieser Ausgabe).

		☐		☐

		Ist festgelegt, dass spätestens mit Rückkehr des vertretenen Mitarbeiters das Arbeitsverhältnis enden wird?

		☐		☐
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Checkliste: Ihre Vertretungsbefristung


SONSTIGE SACHGRUNDE

Elternzeit, Pflegezeit & Co.: Besondere Befristungsregelungen

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist mit Blick auf die fiir eine Befristung zuldssigen Sachgriinde nicht abschlieRend. Es kommen viel-
mehr weitere denkbare und auch besonders wichtige Sachgriinde, wie z. B. das Erreichen der Regelaltersgrenze, in Betracht. Dariiber
hinaus regeln auch noch andere Gesetze bestimmte besondere Sachgriinde. Einige in der Praxis haufig relevante Griinde zeige ich lhnen

im folgenden Beitrag auf.

Vertretung bei Mutterschutz, Elternzeit und Kin-
derbetreuung

Gem. § 21 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz liegt ein sach-
licher Grund fiir eine Befristung vor, wenn ein/e Arbeitnehmer/in
zur Vertretung eines/r Arbeitnehmer/in wahrend eines Beschaf-
tigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit
oder einer auf Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einzelver-
traglicher Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistellung zur Be-
treuung eines Kindes eingestellt wird.

TIPP @

Die Dauer der Befristung darf hier auch notwendige Zeiten
einer Einarbeitung mit einschlielen. Die notwendige Ein-
arbeitungsdauer hangt dabei vom Einzelfall, insbesonde-
re von der zu besetzenden Stelle und den Vorkenntnissen
der Vertretungskraft, ab. Das Gesetz nennt insoweit keine
Hochstgrenze.

ACHTUNG *

Fur die Wirksamkeit der Befristung kommt es nicht da-
rauf an, ob der vertretene Beschaftigte zu Recht freige-
stellt wurde (vgl.: Bundesarbeitsgericht (BAG), 29.04.2015,
Az.7 AZR 310/13).

Vertretung bei Pflegezeit und Familienpflegezeit

Nach § 6 Abs.1Pflegezeitgesetz (PflegeZC) ist die Befristung eines
Arbeitsverhaltnisses sachlich gerechtfertigt, wenn ein Arbeitneh-
mer zur Vertretung eines Beschaftigten fiir die Dauer der kurzzei-
tigen Arbeitsverhinderung oder der Freistellung nach dem Pfle-
geZG eingestellt wird. Uber § 2 Abs. 3 Familienpflegezeitgesetz
(FPfZG) findet diese Regelung auch auf die teilweise Freistellung
nach dem FPfZG Anwendung. Auch hier gilt: Die Befristungsdauer
kann auch notwendige Zeiten einer Einarbeitung mit umfassen.

Befristung fiir Zeit nach Rentenbeginn

Nach § 41Satz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VI ist eine Befristung liber
die Regelaltersgrenze hinaus zuldssig. Dort heif3t es:

,Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsver-
haltnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vor,
konnen die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinbarung
wahrend des Arbeitsverhaltnisses den Beendigungszeit-
punkt, gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben.*

ACHTUNG &

Die Vereinbarung einer befristeten Verlangerung nach § 41
Satz 3 SGB VI muss spatestens am letzten Tag des Arbeits-
verhadltnisses schriftlich abgeschlossen werden! Voraus-
setzung ist zwangslaufig auch, dass bereits im laufenden
Arbeitsverhaltnis die Beendigung mit Erreichen der Regel-
altersgrenze des Arbeitnehmers vereinbart wurde.

Befristung fiir Prozessbeschaftigung

Einen Sachgrund, der sich nicht in einem Gesetz wiederfindet, bil-
det die sog. Prozessbeschaftigung. Dabei bietet der Arbeitgeber
dem gekindigten Arbeitnehmer die Weiterbeschaftigung bis zur
rechtskraftigen Entscheidung lber die Kiindigungsschutzklage
an. Das damit verbundene Ziel ist meist die Vermeidung von An-
nahmeverzugslohnansprtichen, also Verglitungsanspruche ohne
erbrachte Gegenleistung.

ACHTUNG 4

Die befristete Prozessbeschaftigung scheidet dann aus,
wenn der Arbeitnehmer ohnehin einen Anspruch auf Wei-
terbeschaftigung, also den Fortbestand des urspriinglichen
Arbeitsverhaltnisses, hat. Ein solcher ergibt sich beispiels-
weise aus § 102 Abs. 5 Satz 1Betriebsverfassungsgesetz oder
aus der erstinstanzlichen Verurteilung zur vorlaufigen Wei-
terbeschaftigung.

Befristung zur Aus- und Weiterbildung

Nach der Rechtsprechung des BAG kann die Aus- oder Weiterbil-
dung eines Arbeitnehmers die Befristung eines Arbeitsverhaltnis-
ses sachlich rechtfertigen. Dies setzt voraus, dass dem Arbeitneh-
mer durch die Tatigkeit zusatzliche Kenntnisse und Erfahrungen
vermittelt werden, die durch die Ubliche Berufstatigkeit nicht
erworben werden konnen. Allerdings reicht die allgemeine Aus-
und Weiterbildung, die mit nahezu jeder mehrjahrigen Berufs-
austibung einhergeht, nicht aus, um die Befristung eines Arbeits-
verhaltnisses zu rechtfertigen. Erforderlich ist vielmehr, dass ein
bestimmtes Ausbildungsziel systematisch verfolgt wird und die
dem Arbeitnehmer vermittelten Kenntnisse, Erfahrungen oder
Fahigkeiten auch auerhalb der Organisation des Arbeitgebers
beruflich verwertbar sind. Da es fir die Wirksamkeit der Befris-
tung auf die Umstande bei Vertragsschluss ankommt, muss zu
diesem Zeitpunkt feststehen, welches Ausbildungsziel die Par-
teien mit der Beschaftigung verfolgen (vgl. BAG, 22.04.20009,
Az.7AZR 96/08).
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Beschranken Sie die Schriftform auf das Notigste!

Zusammenhang mit der Vereinbarung eines befristeten Arbeitsverhaltnisses gilt es vor allem, 2 Formalien besonders in den Blick zu
nehmen. Ohne Einhaltung der Schriftform kommt kein wirksames befristetes Arbeitsverhaltnis zustande und ohne die vorherige Verein-
barung eines ordentlichen Kiindigungsrechts kénnen Sie das befristete Arbeitsverhaltnis auf diese Weise nicht beenden.

So halten Sie die Schriftform ein

Die Befristung eines Arbeitsverhaltnisses ist nur wirksam, wenn
diese schriftlich vor Arbeitsaufnahme (!) vereinbart wurde (§ 14
Abs. 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)). Damit Ihre Befris-
tungsvereinbarung der Schriftform genlgt, sollten Sie immer fol-
gende 3 Punkte beachten:

+ Es muss eine tatsachliche Namensunterschrift vorliegen.

- Diese muss eigenhdndig erfolgt sein.

+ Es mussen beide Parteien auf demselben oder identischen
Schriftstuicken unterschrieben haben.

ACHTUNG

}

Das Schriftformerfordernis gilt im Ubrigen auch fur eine
Verlangerung der Befristung. Wird die Schriftform nicht ge-
wahrt, ist die Befristung unwirksam mit der Folge, dass ein
unbefristetes Arbeitsverhaltnis zustande kommt.

TIPP @

Allerdings bezieht sich das Schriftformerfordernis nach der
Rechtsprechung nuraufdie Vereinbarung der Befristung als
solche; den Befristungsgrund brauchen Sie in der Vereinba-
rung nicht mit anzugeben! Selbst wenn Sie im Arbeitsver-
trag einen Befristungsgrund angegeben haben, konnen Sie
sich spater noch auf eine sachgrundlose Befristung beru-
fen, wenn deren Voraussetzungen vorgelegen haben.

Auch wenn die Arbeitsgerichte hier gro3zligig sind: Verzich-
ten Sie besser auf die Angabe eines Befristungsgrundes im
Arbeitsvertrag. So geben Sie weder [hrem Mitarbeiter noch
dem Arbeitsgericht Anhaltspunkte fiir einen bestimmten
Sachgrund und konnen spater im Streitfall frei auf den-
jenigen Grund ausweichen, den Sie eindeutig nachweisen
konnen.

Einzige Voraussetzung flr diesen ,endgultigen” Befris-
tungsgrund: Er muss bereits bei Abschluss der Befristungs-
abrede vorgelegen haben!

Vereinbarung des ordentlichen Kiindigungsrechts

Ein befristetes Arbeitsverhaltnis unterliegt nur dann der ordent-
lichen Kiindigung, wenn dies einzelvertraglich oder in einem an-
wendbaren Tarifvertrag vereinbart ist (§ 15 Abs. 3 TzBfG). Hiervon
gibt es 2 Ausnahmen:

- Das befristete Arbeitsverhaltnis wurde fiir langer als 5 Jahre
eingegangen: Dann kann es von dem Arbeitnehmer nach

Ablauf von 5 Jahren mit einer Kiindigungsfrist von 6 Monaten
geklindigt werden (§ 624 BGB).

- Es liegt ein Insolvenzfall vor: Dann geht § 113 Insolvenzordnung
§ 15 Abs. 3 TzBfG vor und das Arbeitsverhaltnis kann mit einer
Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekindigt werden.

Sonderfall: Kiindigung bei vorzeitiger Beendi-
gung der Elternzeit

Nach § 21 Abs. 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz kann der
Arbeitgeber das befristete Arbeitsverhdltnis kiindigen, wenn die
Elternzeit des Vertretenen ohne Zustimmung des Arbeitgebers
vorzeitig endet oder der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung
nicht ablehnen darf. Voraussetzung ist, dass der/die Arbeitneh-
mer/in die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. Die
Kiindigung ist dann friihestens zum Ende der Elternzeit unter Ein-
haltung einer Frist von mindestens 3 Wochen moglich.

Musterformulierung: Befristungsklausel mit
Kiindigungsrecht

Mit folgender Formulierung kénnen Sie eine Zeit- oder kombinier-
te Zeit- und Zweckbefristung vereinbaren und sich dartiber hinaus
Ihr Recht zur Kiindigung vorbehalten.

Zwischen ... (Arbeitgeber) und ... (Arbeitnehmer) wird fol-
gender befristeter Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1Beginn und Ende des Arbeitsverhaltnisses
Bei Zeitbefristung:

Das Arbeitsverhdltnis ist befristet. Es beginnt am 01.07.2025
und endet am 30.06.2026.

Bei kombinierter Zweck-/ Zeitbefristung aus sachlichem
Grund:

Der Arbeitnehmer wird ab dem 01.07.2025 befristet fur die
Dauer der Arbeitsunfahigkeit des erkrankten Mitarbeiters ...
als Vertretung eingestellt. Das Arbeitsverhdltnis endet mit
der Arbeitsfdhigkeit von .., ohne dass es einer Ktindigung be-
darf, spatestens jedoch am 30.06.2026.

§ 2Kiindigung

Das Recht zur ordentlichen Ktindigung bleibt bestehen. Es
gelten insoweit die gesetzlichen Kiindigungsfristen.

§ 3 Probezeit

Die Probezeit betragt drei Monate. Wdhrend der Probezeit
kann das Arbeitsverhdltnis mit einer Frist von zwei Wochen
gekiindigt werden.

c-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login
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Musterformulierung: Befristungsklausel mit Kündigungsrecht



Mit folgender Formulierung können Sie eine Zeit- oder kombinier te Zeit- und Zweckbefristung vereinbaren und sich darüber hinaus Ihr Recht zur Kündigung vorbehalten.





§ 1 Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses



Bei Zeitbefristung: 



Das Arbeitsverhältnis ist befristet. Es beginnt am 01.07.2025 und endet am 30.06.2026. 





Bei kombinierter Zweck-/ Zeitbefristung aus sachlichem Grund: 



Der Arbeitnehmer wird ab dem 01.07.2025 befristet für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit des erkrankten Mitarbeiters … als Vertretung eingestellt. Das Arbeitsverhältnis endet mit der Arbeits-fähigkeit von …, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens jedoch am 30.06.2026.





§ 2 Kündigung



Das Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt bestehen. Es gelten insoweit die gesetzlichen Kündi-gungsfristen.





§ 3 Probezeit



Die Probezeit beträgt drei Monate. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.





...							...

Ort, Datum 						Ort, Datum



...							... 

Unterschrift Arbeitgeber				Unterschrift Arbeitnehmer
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Musterfromulierung: Befristungsklausel mit Kündigungsrecht
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